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0 Anlass 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan "3-67 VE" Triftstraße in Berlin-Pankow, Ortsteil 
Blankenburg, wurde der Gutachter im Jahr 2021 mit der Durchführung einer Brutvogelunter-
suchung beauftragt. Diese Untersuchungen stellen die Grundlage dar für eine Prüfung der 
vom Bebauungsplanvorhaben ausgehenden Umweltauswirkungen. Im vorliegenden Bericht 
werden die angewandten Methoden beschrieben und die Untersuchungsergebnisse darge-
stellt. 

1 Untersuchungsgebiet 
Untersuchungsgebiet (UG) der Brutvogelkartierungen ist das in Abbildung 1 rot umrandeten 
Areal.  
 

 
Abbildung 1: Untersuchungsgebiet (rot umrandet)  

2 Methodik 
Zur Erfassung der Brutvögel erfolgten insgesamt sieben Begehungen jeweils bei günstigen 
Witterungsbedingungen (vgl. Südbeck et al. 2005) an den in Tabelle 1 aufgeführten Terminen.  
 
Die Erfassung der Brutvögel erfolgte nach dem Methodenstandard von Südbeck et al. (2005) 
als Revierkartierung. Brutvögel wurden auf Grundlage revieranzeigender Merkmale innerhalb 
der Wertungsgrenzen (s. Südbeck et al. 2005) kartiert. Als revieranzeigende Merkmale zählen 
bspw. singende/ balzrufende Männchen, Paare, Revierauseinandersetzungen, warnende, ver-
leitende Altvögel, Nester, vermutliche Neststandorte, bettelnde oder eben flügge Jungvögel 
(Südbeck et al. 2005). Hingegen ist die gezielte Suche nach den Nestern bzw. den Neststand-
orten bei der Methode der Revierkartierung grundsätzlich nicht vorgesehen. 
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Tabelle 1: Termine der Brutvogelerfassungen mit Angaben zu Zeit und zur Witterung 

Datum 2021 Uhrzeit Witterung 

20.03.  06:45 bis 09:15 ca. 1° C, trocken, überwiegend bedeckt, leichter Wind 

09.04.  07:15 bis 09:45  ca. -3° C, trocken, gering bewölkt, leichter Wind 

25.04.  05:45 bis 08:15  ca. 5° C, trocken, bewölkt, windstill/ leiser Zug 

06.05.  05:00 bis 07:45  ca. 3°C, trocken, gering bewölkt, leichter Wind 

18.05. 20:45 bis 23:15 ca. 15°C, trocken, bedeckt, schwacher Wind 

29.05. 05:15 bis 07:30  ca. 12°C, trocken, gering bewölkt, leichter Wind 

11.06. 05:00 bis 07:30  ca. 15°C, trocken, überwiegend bewölkt, schwacher Wind 

 
Zur visuellen Bestimmung der Vogelarten kam ein Fernglas Swarowski EL 10 x 50 zum Ein-
satz. Für die potenziell zu erwartenden Vogelspezies wurden Klangattrappen (Boschert et al. 
2005) eingesetzt. Als Klangattrappen werden Rufaufnahmen bezeichnet, die in potenziellen 
Habitaten abgespielt werden, um einen Artgenossen als potenziellen Konkurrenten oder Paar-
partner vorzutäuschen. Die akustische oder anderweitige Reaktion des Revierinhabers ermög-
licht dann einen Artnachweis. Im UG wurden Klangattrappen von Kleinspecht, Heidelerche 
und Waldbaumläufer mittels portabler Technik (Edirol R09 Recorder und Hama AS-63-Laut-
sprecher) vorgespielt. 
 
Entsprechend der Wertungsgrenzen (Südbeck et al. 2005) und der Kriterien gemäß EOAC-
Brutvogelstaus (Hegemeijer & Blair 1997 zit. in Südbeck et al. 2005) wurden die einzelnen 
Artnachweise in separaten Tageskarten vermerkt und diese nach Abschluss der Erfassungen 
ausgewertet. Brutreviere ergaben sich aus Nachweisen der Kategorie B (wahrscheinliches 
Brüten) und C (gesichertes Brüten), nicht aber aus denen der Kategorie A (mögliches Brüten). 

3 Ergebnisse 
Im UG wurden 15 Brutvogelarten nachgewiesen. Diese sind in Tabelle 2 aufgelistet. Tabelle 2 
umfasst zudem Angaben zum Schutzstatus nach nationalem Recht (BNatSchG 2009), nach 
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG 1979) sowie zur Gefährdung gemäß 
Rote Liste Land Berlin (Witt & Steiof 2013) und Deutschland (Südbeck et al. 2009). Tabelle 2 
führt weiterhin die im UG ermittelten Revierzahlen und die Ansprüche an den Neststandort 
(vgl. ABBO 2001, Südbeck et al. 2005) auf. 
 
Tabelle 2: im UG nachgewiesene Brutvogelarten mit Angaben zu Schutzstatus, Gefährdung und 
Brutpaaren 
Erläuterungen: Schutzstatus gem. BNATSCHG (2009): § = besonders geschützte Art; Anh. 1 VS-RL = Art in Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie (79/409/EWG 1979) aufgeführt; RL BE = Rote Liste Land Berlin (Witt & Steiof 2013), RL D = Rote Liste Deutsch-
land (Grüneberg et al. 2015); Neststandort (bevorzugt): Ba = Baumbrüter; Bo = Bodenbrüter und bodennahe Vegetation; Bu = 
Buschbrüter; Ni = Nischenbrüter 

Artname deutsch Artname wissenschaft-
lich 

Schutz- 
status 

Anh. 1  
VS-RL 

RL BE RL D Brut- 
reviere 

Nest-
stand-
ort 

Amsel Turdus merula § -- -- -- 3 Bu 

Dorngrasmücke Sylvia communis § -- 

 

-- 2 Bu 

Elster Pica pica § -- -- -- 1 Ba 

Fitis Phylloscopus trochilus § -- -- -- 2 Bo 

Gartengrasmücke Sylvia borin § --  -- 1 Bu 

Grünfink Carduelis chloris  § -- -- -- 1 Bu 

Klappergrasmücke Sylvia rurruca § -- -- -- 1 Bu/Bo 
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Artname deutsch Artname wissenschaft-
lich 

Schutz- 
status 

Anh. 1  
VS-RL 

RL BE RL D Brut- 
reviere 

Nest-
stand-
ort 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla § -- -- -- 2 Bu 

Nachtigall Luscinia megarhynchos § -- -- -- 2 Bo 

Nebelkrähe Corvus cornix § -- -- -- 1 Ba 

Ringeltaube Columba palumbus § -- -- -- 2 Ba 

Rotkehlchen Erithacus rubecula § -- -- -- 2 Bo 

Singdrossel Turdus philomelos § -- -- -- 2 Ba/Bu 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes  § -- -- -- 1 Bo/Ni 

Zilpzalp Phylloscopus collybita § -- -- -- 1 Bo 

 
Die Zusammensetzung der Brutvögel entspricht den im UG vorhandenen Vegetations- und 
Habitatstrukturen, wobei Baum- und Buschbrüter dominieren (9 bzw. 10 Arten), gefolgt von 
bodenbrütenden bzw. in der bodennahen Vegetation brütenden Vogelspezies mit 4 (bzw. 6) 
Arten.  
 
Die Lage der einzelnen Brutreviere ist in Abbildung 2 dargestellt. Hinsichtlich der Lage ist zu 
berücksichtigen, dass die in der Karte dargestellten Punkte methodisch bedingt (s. Kap. 2) 
nicht in jedem Fall den tatsächlichen Neststandort widerspiegeln. 
 
Neben den als Brutvögeln ermittelten Arten wurden folgende Nahrungsgäste dokumentiert: 
Blaumeise, Feldsperling, Haussperling, Kohlmeise, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauch-
schwalbe und Stieglitz. 

4 Bewertung  
Keine der im UG ermittelten Brutvogelarten ist in einer Roten Liste (einschließlich Vorwarnliste, 
vgl. Witt & Steiof 2013 für Berlin oder für Deutschland lt. Grüneberg et al. 2015) oder in An-
hang I der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) aufgeführt. Es kommen keine Höhlen- oder 
nischenbrütenden Vogelarten vor. Als Brutvögel dominieren Freibrüter, die ihre Nester in Bäu-
men, Gebüschen oder der bodennahen Vegetation anlegen. Es handelt sich weitestgehend 
um häufige Vogelarten ohne besondere Habitatansprüche. Die Brutstandorte werden jeweils 
einmalig genutzt (ausgenommen die Elster). Überwiegend besteht keine strenge Bindung an 
die Brutstandorte. Diese Arten errichten ihr Nest jährlich neu. Vor diesem Hintergrund und 
unter Einbeziehung der Nahrungsgäste ist dem UG eine mittlere Bedeutung als Vogellebens-
raum beizumessen. 

5 Maßnahmen 
Für den Großteil der ermittelten Brutvogelarten kann davon ausgegangen werden, dass diese 
zum einen in das räumlich-funktionale Umfeld ausweichen, da sie in den umliegenden Sied-
lungsflächen hinreichend geeignete Bruthabitate finden. Zum anderen werden einige Vogelar-
ten die mit Realisierung des Bebauungsplanes entstehenden Grünflächen, Gebäude und bau-
lichen Objekte als Brutplatz nutzen können. Soweit möglich sollten vorhandene Gehölze und 
Staudenbestände erhalten werden. Insgesamt ist zu erwarten, dass die ökologische Funktio-
nalität der Fortpflanzungsstätten der nachgewiesenen Vogelarten im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt bleibt. 
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Abbildung 2: im UG nachgewiesene Brutvögel 
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1 Anlass 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan "3-67 VE" Triftstraße in Berlin-Pankow, Ortsteil 
Blankenburg führte der Gutachter im Jahr 2014 u.a. systematische Brutvogelkartierungen 
durch mit dem Ziel, mögliche Auswirkungen des Bebauungsplanvorhabens auf diese Tierar-
tengruppe prüfen und darzustellen zu können. Die im Rahmen von Genehmigungsverfahren 
erhobenen faunistischen Daten finden im Regelfall fünf Jahre Verwendung. Vor diesem Hin-
tergrund geht die hier vorliegende Plausibilitätsprüfung Brutvögel der Frage nach, ob die 
Ergebnisse der Kartierungen von 2014 unter Berücksichtigung der aktuellen Biotopsituation 
im Plangebiet weiterhin Gültigkeit besitzen oder ob aufgrund erheblicher Biotopveränderun-
gen auch mit einer Änderung in der Zusammensetzung der Brutvogelarten zu rechnen ist 
und dann aktuelle Brutvogelkartierungen und in deren Folge eine Neubewertung der Wirkun-
gen des Bebauungsplanvorhabens notwendig wären.   
In der vorliegenden Plausibilitätsprüfung werden zum einen die rechtlichen Grundlagen dar-
gestellt, anhand derer die Umweltauswirkungen geprüft werden. Zum anderen werden jene 
Annahmen benannt, die den Hintergrund der Plausibilitätsprüfung bilden, wobei ein Erkennt-
niszuwachs bei der Ansiedlung von Brutvogelarten zu erwarten wäre, die im Jahr 2014 nicht 
nachgewiesen wurden. In der eigentlichen Plausibilitätsprüfung wird ausgehend von der 
zentralen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Brutvögel die Wahrscheinlichkeit 
der Ansiedlung neuer Arten erörtert. 

2 Plangebiet 
Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung wird das Plangebiet gemäß Abbildung 1 (rot umrandete 
Fläche) betrachtet. Diese Fläche ist identisch mit jener, auf der im Jahr 2014 die Brutvogel-
bestände systematisch und nach der Reviermethode von Südbeck al. (2005) kartiert wurden. 
 

 
Abbildung 1: Plangebiet (rot umrandet) 
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3 Rechtliche Grundlagen 
Die Plausibilitätsprüfung erfolgt vor dem Hintergrund der Regelungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG 2009) in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BNatSchG (2009). Diese werden wie folgt definiert: 
 

• Tötungsverbot: Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten „wild lebenden Tie-
ren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören“. 
 

• Störungsverbot während bestimmter Zeiten: Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es 
verboten, „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-
tert“ 

 
• Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten: Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

ist es verboten, „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören.“ 

 
Im Hinblick auf das Tötungsverbot ist es nicht erheblich, ob es sich um eine vorsätzliche, 
unbeabsichtigte oder hingenommene Tötung handelt.  
 
In Bezug auf das Störungsverbot ist die Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art dann zu erwarten, wenn die Störungen populationsrelevante Auswir-
kungen zeigen. Dies trifft insbesondere bei landesweit seltenen und gefährdeten Arten (sol-
che mit sehr kleinen Populationen) zu (BMVBS 2009). Hingegen sind Störungen, die sich auf 
einzelne Individuen kommuner Arten auswirken, artenschutzrechtlich nicht relevant. 

4 Prüfhintergrund 
Ausgehend von den Ergebnissen der Brutvogelkartierungen des Jahres 2014 (Nes-
sing 2014) geht die hier vorliegende Prüfung der Frage nach, ob bei erneuter Durchführung 
vogelkundlicher Untersuchungen ein Erkenntniszuwachs plausibel zu erwarten und in deren 
Folge eine Neubewertung der Wirkungen des Bebauungsplanvorhabens notwendig wäre. 
Bei der Prüfung wird von der Annahmen ausgegangen, dass ein Erkenntniszuwachs dann zu 
erwarten ist, wenn sich seit 2014 weitere („neue“) Vogelarten mit ihren Fortpflanzungs- 
und/oder Ruhestätten im Plangebiet angesiedelt haben und diese neuen Arten mit der glei-
chen, auch im Jahr 2014 angewandten Methodik durch erneute Untersuchungen nachgewie-
sen werden können. Dies gilt insbesondere für Arten der Roten Liste einschließlich Vorwarn-
liste (Berlin: Witt & Steiof 2013; Deutschland: Grüneberg et al. 2015). 
 
Mit einer Ansiedlung neuer Brutvogelarten im Plangebiet ist dann zu rechnen, wenn es seit 
2014 zu erheblichen Veränderungen bei den Biotopen oder einem Zuwachs an dauerhaft 
nutzbaren Strukturen (Höhlen, Nischen, Spalten) gekommen ist. Diese Strukturen befinden 
sich an/in Bäumen sowie an/in Gebäuden, Bauwerken oder technischen Geräten.  
 
Mit einer Änderung der im Jahr 2014 nachgewiesenen Vogelarten oder der Anzahl an Brut-
revieren (Nessing 2014) ist dann zu rechnen, wenn es seit dem zu erheblichen Veränderun-
gen in Verteilung oder Ausbildung (Qualität) der Biotope kam und diese Änderungen nicht 
auf populationsökologische Ursachen zurückzuführen sind. 
 



 

Dipl.-Ing. Götz Nessing  November 2020 
Büro für faunistische Gutachten    

    
  

3

Im Umkehrschluss beinhaltet die hier vorliegende Plausibilitätsprüfung auch eine Betrach-
tung dahingehend, ob bei weitgehend unveränderter Ausstattung mit Biotopen in Ausdeh-
nung und Qualität sowie der dauerhaft nutzbaren Strukturen seit 2014 ein Erkenntniszu-
wachs in Folge aktueller Untersuchungen unwahrscheinlich ist, da offensichtliche Vorausset-
zungen für eine Besiedelung durch neue Brutvogelarten oder Veränderungen der im Jahr 
2014 erfassten Arten oder Revierzahlen fehlen. 

5 Plausibilitätsprüfung 
Die artenschutzrechtliche Prüfung der Auswirkungen von Bau- und Planungsvorhaben erfolgt 
grundsätzlich im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BNatSchG, 
wie sie in Kap. 3 ausgeführt wurden. Für das hier betrachtete Bebauungsplanvorhaben er-
folgte diese Prüfung bereits durch Landschaft planen + bauen (Lp+b 2020). Grundlage dafür 
waren die im Jahr 2014 im Plangebiet (s. Abbildung 1) nachgewiesenen Brutvogelarten 
(Nessing 2014). 
 
Brutvögel nutzen je nach Zugehörigkeit zur ökologischen Nistgilde verschiedene Biotope. 
Vereinfacht lässt sich sagen, dass bei Entstehung neuer Biotope in einem Gebiet innerhalb 
vergleichsweise kurzer Zeit mit einer Besiedlung zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund 
wurde das Plangebiet am 10.11.2020 begangen und dahingehend begutachtet, ob seit 2014 
Biotope oder dauerhaft nutzbaren Strukturen neu entstanden sind. Im Ergebnis war festzu-
stellen, dass keine neuen Biotope hinzugekommen und keine dauerhaft nutzbaren Struktu-
ren entstanden sind. 
 
Einen Beleg für die weitgehende Kontinuität in Bezug auf die Biotope zeigen auch die Luft-
bilder der Jahre 2014 und 2019 (s. Abbildung 2). Im Vergleich beider Jahre zeigen die Luft-
bilder weitgehend identische Vegetationsstrukturen sowie eine annähernd gleiche Verteilung 
von Gehölzflächen und Offenlandbereichen. Zudem zeigen sich keine Veränderungen in den 
vorhandenen Biotopen. D. h., dass keine Biotope (bspw. Gehölzpflanzungen, Rohboden-
standorte, Gewässer, Sümpfe, Mähwiesen) neu hinzugekommenen sind oder sich die Aus-
prägung (Qualität) geändert hat. Die Abweichungen in den Farben sind wahrscheinlich 
dadurch zu erklären, dass die Luftbilder zu verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen wur-
den. 
 
Bei der Begehung des Plangebietes am 10.11.2020 wurden alle Bäume in Bezug auf dauer-
haft nutzbare Strukturen (Höhlen, Nischen, Spalten) begutachtet. An den Bäumen konnten 
weiterhin keine Höhlen, keine Nischen und keine Spalten (i. S. dauerhaft nutzbarer Struktu-
ren) festgestellt werden. Auch sind keine Gebäude, Bauwerke oder technische Anlagen er-
richtet worden, so dass auch an diesen keine dauerhaft nutzbaren Strukturen entstehen 
konnten.  
 
FAZIT 
Mit Blick auf die Biotope wie auch auf die dauerhaft nutzbaren Strukturen fehlen An-
haltspunkte dafür, dass im Plangebiet seit 2014 eine Besiedlung durch weitere Brut-
vogelspezies stattgefunden haben könnte. Auch für eine Veränderung der im Jahr 
2014 nachgewiesenen Vogelarten oder der Anzahl an Brutrevieren liegen keine Hin-
weise vor. Die Gültigkeit der Brutvogeldaten des Jahres 2014 sollte weiterhin gegeben 
sein. Durch eine aktuelle Brutvogelkartierung ist derzeit kein Erkenntniszuwachs zu 
erwarten. 
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Abbildung 2: Luftbilder der Jahre 2014 und 2019 
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